
3.5.2. Die zur Begründung der wiederholten Mißach
tung der Strafgesetze herangezogenen Straftaten müsr 
sen sich hinsichtlich der erneuten Straftat als gleich
artige Handlungen darstellen. Diese Gleichartigkeit 
kann sich entweder aus der Gleichartigkeit der Delikte 
oder des verletzten Objektes oder aus der Gleichartig
keit der Begehungsweise der Straftaten ergeben. Für 
die Bejahung der Gleichartigkeit genügt Art- oder 
Wesensgleichheit. Dabei ist auch die Gleichartigkeit 
der Motvie zu berücksichtigen. Identität ist möglich, 
aber nicht erforderlich. Notwendig ist, daß von der 
inhaltlichen Seite her, unter dem Gesichtspunkt des für 
die Vortaten und für die erneute Straftat Typischen 
und Wesentlichen die Gleichartigkeit besteht. Dabei ist 
es auch hier unzulässig, einzelne Fakten aus dem Ge
samtzusammenhang zu isolieren oder zu verabsolutie
ren.
3.5.3. Die in der erneuten Straftat des Beschuldigten 
oder Angeklagten zum Ausdruck komrhende Mißach
tung der Strafgesetze muß erheblich sein. Kriterium 
dieser Erheblichkeit ist der Grad der Mißachtung der 
strafrechtlich geschützten Regeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens durch die erneute Straftat, der sich 
äußern kann
— in der Gesellschaftsgefährlichkeit oder Gesellschafts

widrigkeit dieser Handlung (z. B. Art und Weise der 
Tatbegehung, Folgen, Schuld, Motive);

— in einem hartnäckigen Sich-Hinwegsetzen über Leh
ren, die dem Beschuldigten oder Angeklagten in 
einem früheren Strafverfahren erteilt wurden.

Eine solche erhebliche Mißachtung liegt nur vor, wenn 
wegen der erneuten Straftat der Ausspruch einer Strafe 
mit Freiheitsentzug zu erwarten ist.
3.5.4. Durch das Verhalten des Beschuldigten oder An
geklagten muß Wiederholungsgefahr begründet werden. 
Wiederholungsgefahr liegt vor, wenn das gesamte bis
herige strafrechtswidrige und damit im Zusammen
hang stehende sonstige Verhalten des Beschuldigten 
oder Angeklagten den Schluß rechtfertigt, daß die Ge
fahr besteht, daß der Beschuldigte oder Angeklagte sein 
strafrechtswidriges Verhalten fortsetzen wird. Dieser 
Schluß ist begründet, wenn zwischen den Vortaten 
und der erneuten Straftat ein konkreter innerer Zu
sammenhang besteht, der deutlich macht, daß die er
neute Straftat Ausdruck der Fortsetzung entweder eines 
Sich-Hinwegsetzens des Beschuldigten oder Angeklag
ten über ihm mit Vorstrafen erteilte Lehren oder einer 
hartnäckigen Mißachtung der Strafgesetze ist, und sich 
zeigt, daß diese negative Grundeinstellung des Beschul
digten oder Angeklagten zu seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung fortbesteht. Die Wiederholungsgefahr 
ist ausgeschlossen, wenn für den Beschuldigten oder 
Angeklagten keine reale Möglichkeit zur Fortführung 
seiner Straftaten besteht.
3.6. H a f t s t r a f e
Voraussetzung für die Anwendung des Haftgrundes 
der Haftstrafe nach § 122 Abs. 1 Ziff. 4 StPO ist das 
Vorliegen von Tatsachen, die den dringenden Verdacht 
rechtfertigen, daß die dem Beschuldigten oder Ange
klagten zur Last gelegte Handlung den objektiven und 
subjektiven Merkmalen eines gesetzlichen Straftat
bestandes entspricht, der als Sanktion Haftstrafe an
droht. Bas sind die §§ 214 Abs. 3, 215, 216 Abs. 3, 217 
Abs. 1 und 249 StGB. Das Gesetz stellt es auf die An
drohung der Haftstrafe, nicht auf die im Eirizelfall zu 
erwartende Strafe ab. Daher kann dieser Haftgrund 
auch angewandt werden, wenn zu erwarten ist, daß 
eine in den genannten Straftatbeständen angedrohte 
andere Strafe mit Freiheitsentzug ausgesprochen wer
den wird. Das gilt, mit Ausnahme des § 249 StGB, auch 
für die Anwendung der Jugendhaft (§74 StGB).

Dem Haftgrund der Haftstrafe entspricht gegenüber 
Militärpersonen auch der Haftgrund des Strafarrestes. 
Voraussetzung der Anwendung dieses Haftgrundes ist 
das Vorliegen von Tatsachen, die den dringenden Ver
dacht rechtfertigen, daß die beschuldigte oder ange- 
klagte Militärperson ein Vergehen im Sinne der §§ 257, 
259 oder 267 StGB begangen hat und daß wegen dieses 
Vergehens Strafarrest zu erwarten, ist (§ 7 Abs. 5 
EGStGB'StPO).

4. Verfahren
4.1. H a f t b e f e h l
Der Haftbefehl ist eine richterliche Entscheidung. Das 
stellt hohe Anforderungen an seinen Inhalt und seine 
Form. In ihm ist neben den Personalangaben zunächst 
in knapper Form die Tat, deren der Beschuldigte oder 
Angeklagte dringend verdächtig ist, aufzunehmen. Da
bei sind die Merkmale des Straftatbestandes, dessen 
Verletzung dem Beschuldigten oder Angeklagten zur 
Last gelegt wird, in objektiver und subjektiver Hin
sicht hervorzuheben. Nicht zur Begründung der Tät- 
bestandsmäßigkeit erforderliche Ausführungen sind im 
Haftbfehl zu vermeiden. Im Anschluß an die erhobene 
Beschuldigung ist das verletzte Strafgesetz anzugeben 
und festzustellen, daß der Beschuldigte oder Angeklagte 
der in der Beschuldigung genannten Straftat dringend 
verdächtig ist.
Eine Begründung des dringenden Tatverdachts ist im 
Haftbefehl nicht vorzunehmen. Die Tatsachen, auf die 
er gestützt wird, sind unter Angabe der Beweismittel, 
auf deren Informationen sie beruhen, in einem beson
deren Aktenvermerk aktenkundig zu machen.
Im Anschluß an die Feststellung, daß der Beschuldigte 
oder Angeklagte dringend verdächtig ist, die Straftat 
begangen zu haben, ist im Haftbefehl unter Angabe 
der gesetzlichen Bestimmung des § 122 StPO der Haft
grund zu nennen, auf den die Verhaftung gestützt wird. 
Das Vorliegen des Haftgrundes ist unter Anführung der 
dafür wesentlichen festgestellten Tatsachen zu begrün
den. Liegen in der konkreten Strafsache mehrere 
Haftgründe vor, sind sie alle im Haftbefehl aufzuneh
men. Der Haftbefehl schließt ab mit der Rechtsmittel
belehrung. Er ist, soweit er im Ermittlungsverfahren 
erlassen wird, vom zuständigen Richter, soweit er im 
gerichtlichen Verfahren erlassen wird, worn zuständi
gen Gericht zu unterzeichnen.
Die Zuständigkeit für den Erlaß von Haftbefehlen er
gibt sich aus § 134 StPO. Für den Erlaß von Haftbefeh
len gegenüber Militärpersonen sind ausschließlich die 
Gerichte für Militärstrafsachen zuständig.
4.2. R i c h t e r l i c h e  V e r n e h m u n g
Beschuldigte und Angeklagte sind sowohl nach erfolgter 
Verhaftung auf Grund eines Haftbefehls als auch nach 
vorhergehender vorläufiger Festnahme durch das Un
tersuchungsorgan durch den zuständigen Richter ent
sprechend der Regelung des § 126 Abs. 2 StPO zu ver
nehmen. In der Vernehmung hat der Richter auf der 
Grundlage aller vorliegenden Ermittlungsergebnisse 
und der Erklärungen des Beschuldigten oder Angeklag
ten eigenverantwortlich zu prüfen, ob ein erlassener 
Haftbefehl aufrechtzuerhalten oder, soweit der Beschul
digte nach vorangegangener vorläufiger Festnahme 
vernommen wird, Haftbefehl zu erlassen ist. Es ist un
zulässig, die Vernehmung des Beschuldigten durch das 
Untersuchungsorgan allein durch Vorhalt zum Gegen
stand der richterlichen Vernehmung zu machen und sie 
durch ihn global bestätigen zu lassen.
Ergibt sich in der richterlichen Vernehmung — das Vor
liegen dringender Verdachtsgründe vorausgesetzt —, 
daß der Erlaß des Haftbefehls bzw. die Äufrechterhal- 
tung eines bereits erlassenen Haftbefehls aus einem


